
III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

193

RESOLUTION 60/97
Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/473, Ziff. 9)1.

60/97. Unterstützung von Antiminenprogrammen2

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/127 vom 19. Dezem-
ber 2003 und alle ihre früheren Resolutionen über die Unter-
stützung von Minenräummaßnahmen und Antiminenpro-
grammen, die alle ohne Abstimmung verabschiedet wurden,

unter Hinweis auf alle einschlägigen Verträge und Über-
einkommen3 und die dazugehörigen Überprüfungsprozesse,

in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die durch das
Vorhandensein von Minen und explosiven Kampfmittelrück-
ständen4 hervorgerufenen gewaltigen humanitären Probleme
und Entwicklungsprobleme, die für die Bevölkerung der von
Minen und explosiven Kampfmittelrückständen betroffenen
Länder ernste und langfristige soziale und wirtschaftliche Fol-
gen haben, 

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und ex-
plosive Kampfmittelrückstände für die Sicherheit, die Ge-
sundheit und das Leben der örtlichen Zivilbevölkerung sowie
des Personals darstellen, das an humanitären, friedenssichern-
den und Rehabilitationsprogrammen und -maßnahmen betei-
ligt ist,

äußerst beunruhigt über die Zahl der auch weiterhin jedes
Jahr neu verlegten Minen und die zwar abnehmende, jedoch
nach wie vor sehr große Zahl der infolge von bewaffneten
Konflikten bereits vorhandenen Minen und explosiven
Kampfmittelrückstände sowie der damit verminten Quadrat-
kilometer und somit weiterhin davon überzeugt, dass die in-
ternationale Gemeinschaft ihre Antiminenmaßnahmen drin-
gend verstärken muss, um die Bedrohung, die Landminen und
explosive Kampfmittelrückstände für Zivilpersonen darstel-
len, so bald wie möglich zu beseitigen,

in der Erwägung, dass neben der Hauptrolle, die den Staa-
ten zukommt, auch den Vereinten Nationen eine bedeutende
Aufgabe auf dem Gebiet der Unterstützung von Antiminen-
programmen zufällt, die Auffassung vertretend, dass Antimi-
nenprogramme einen wichtigen und integralen Bestandteil der
humanitären Maßnahmen und der Entwicklungsaktivitäten
der Vereinten Nationen bilden, sowie davon Kenntnis neh-
mend, dass in mehrere Friedenssicherungseinsätze der Verein-
ten Nationen Antiminenprogramme aufgenommen wurden,

betonend, dass es gilt, die von Minen betroffenen Staaten
davon zu überzeugen, die Neuverlegung von Antipersonenmi-
nen einzustellen, um die Wirksamkeit und Effizienz von Mi-
nenräumeinsätzen zu gewährleisten,

sowie betonend, dass es vordringlich ist, nichtstaatliche
Akteure mit Nachdruck aufzufordern, die Neuverlegung von
Minen und anderen damit verbundenen Sprengkörpern unver-
züglich und bedingungslos einzustellen,

1. fordert insbesondere, dass die Anstrengungen der
Staaten mit Unterstützung der Vereinten Nationen und nach
Bedarf der mit Antiminenprogrammen befassten zuständigen
Organisationen fortgesetzt werden, um die Schaffung und den
Ausbau nationaler Kapazitäten für Antiminenprogramme in
Ländern zu fördern, in denen Minen und explosive Kampfmit-
telrückstände eine ernste Gefahr für die Sicherheit, die Ge-
sundheit und das Leben der einheimischen Zivilbevölkerung
darstellen oder die Bemühungen um soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung auf nationaler und lokaler Ebene behindern;

2. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, die da-
zu in der Lage sind, sowie das System der Vereinten Nationen
und die mit Antiminenprogrammen befassten zuständigen Or-
ganisationen und Institutionen nachdrücklich auf, nach Bedarf

a) den von Minen und explosiven Kampfmittelrück-
ständen betroffenen Ländern bei der Schaffung und dem Aus-
bau ihrer nationalen Kapazitäten für Antiminenprogramme
Unterstützung zu gewähren;

b) in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organen des
Systems der Vereinten Nationen und den in Betracht kommen-
den regionalen, staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen bei Bedarf nationale Programme zu unterstützen, mit dem
Ziel, die von Landminen und explosiven Kampfmittelrück-
ständen ausgehende Gefahr, namentlich für Frauen und Kin-
der, zu verringern;

c) verlässliche, berechenbare und rechtzeitige Beiträge
zur Minenbekämpfung zu leisten, namentlich durch nationale
Antiminenmaßnahmen und humanitäre Antiminenprogram-
me nichtstaatlicher Organisationen, einschließlich Maßnah-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Armenien, Austra-
lien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Däne-
mark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan,
Jordanien, Kanada, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali,
Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Moldau, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Monte-
negro, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen,
Thailand, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
2 Wie in früheren Resolutionen der Generalversammlung über die Unter-
stützung von Minenräummaßnahmen und Antiminenprogrammen er-
wähnt.
3 Dazu gehören das Übereinkommen von 1997 über das Verbot des Ein-
satzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiper-
sonenminen und über deren Vernichtung, das Protokoll über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und ande-
ren Vorrichtungen in der 1996 geänderten Fassung (Protokoll II zu dem
Übereinkommen von 1980 über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden
verursachen oder unterschiedslos wirken können), das Protokoll von
2003 über explosive Kampfmittelrückstände (Protokoll V zu dem Über-
einkommen von 1980) (zum 27. Oktober 2005 noch nicht in Kraft getre-
ten) und das Zusatzprotokoll von 1977 zu den Genfer Abkommen vom
12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte (Protokoll I).
4 Gemäß Definition in Protokoll V zu dem Übereinkommen über das Ver-
bot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken
können.
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men zur Unterstützung der Opfer und zur Aufklärung über die
Minengefahr, insbesondere auf lokaler Ebene, sowie über den
Freiwilligen Treuhandfonds zur Unterstützung von Antimi-
nenprogrammen und die entsprechenden regionalen Treu-
handfonds zur Unterstützung von Antiminenprogrammen;

d) die notwendigen Informationen und technischen, fi-
nanziellen und materiellen Hilfen bereitzustellen, um im Ein-
klang mit dem Völkerrecht Minenfelder, Minen, Sprengfallen,
andere Vorrichtungen und explosive Kampfmittelrückstände
so bald wie möglich zu orten, zu beseitigen, zu vernichten und
auf andere Weise unschädlich zu machen;

e) den von Minen und explosiven Kampfmittelrück-
ständen betroffenen Ländern technologische Hilfe zu gewäh-
ren;

und innerhalb eines annehmbaren Zeitrahmens eine auf die
Nutzer ausgerichtete Forschung und Entwicklung von Minen-
bekämpfungstechniken und -technologien zu fördern;

3. befürwortet die Anstrengungen, alle Antiminenmaß-
nahmen im Einklang mit anerkannten nationalen Normen und,
sofern anwendbar, den Internationalen Normen für Antimi-
nenprogramme durchzuführen, und betont, wie wichtig es ist,
ein Informationsmanagementsystem anzuwenden, wie etwa
das Informationsmanagementsystem für Antiminenprogram-
me, um Antiminenmaßnahmen erleichtern zu helfen;

4. ermutigt alle zuständigen multilateralen, regionalen
und nationalen Programme und Gremien, in Abstimmung mit
den Vereinten Nationen in ihre humanitären, Normalisie-
rungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungshilfemaßnahmen ge-
gebenenfalls Aktivitäten im Zusammenhang mit Antiminen-
programmen, einschließlich Minenräumung, aufzunehmen,
unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die nationale und
lokale Trägerschaft, die Nachhaltigkeit und den Kapazitäts-
aufbau zu gewährleisten sowie eine geschlechts- und alters-
spezifische Perspektive in alle Aspekte derartiger Aktivitäten
aufzunehmen;

5. betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und Ko-
ordinierung bei Antiminenprogrammen und weist in dieser
Hinsicht nachdrücklich auf die Hauptverantwortung der natio-
nalen Behörden hin, betont außerdem, dass den Vereinten Na-
tionen und den sonstigen zuständigen Organisationen dabei ei-
ne unterstützende Rolle zukommt, und unterstreicht die Not-
wendigkeit einer kontinuierlichen Bewertung der Rolle der
Vereinten Nationen bei der Minenbekämpfung;

6. stellt fest, dass Antiminenprogramme in Postkon-
fliktsituationen als Maßnahmen der Friedenskonsolidierung
und der Vertrauensbildung zwischen den beteiligten Parteien
dienen können;

7. erklärt, dass der 4. April offiziell zum Internationa-
len Tag zur Aufklärung über die Minengefahr und zur Unter-
stützung bei Antiminenprogrammen verkündet und jedes Jahr
als solcher begangen werden wird;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution und über die Weiterver-
folgung früherer Resolutionen über die Unterstützung von Mi-

nenräummaßnahmen und Antiminenprogrammen, namentlich
über die einschlägigen Politiken und Maßnahmen der Verein-
ten Nationen, vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Antimi-
nenprogrammen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zwei-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/98

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/474, Ziff. 9)5.

60/98. Auswirkungen der atomaren Strahlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. Dezem-
ber 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuss der
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der
atomaren Strahlung einsetzte, sowie auf ihre späteren Resolu-
tionen zu dieser Frage, so auch die Resolution 59/114 vom
10. Dezember 2004, in der sie unter anderem den Wissen-
schaftlichen Ausschuss ersuchte, seine Arbeit fortzusetzen,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses,

erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des Wis-
senschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist,

besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können,

Kenntnis nehmend von den Auffassungen zur Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses, welche die Mitgliedstaaten
auf ihrer sechzigsten Tagung zum Ausdruck gebracht haben,

mit Befriedigung feststellend, dass einige Mitgliedstaaten
ein besonderes Interesse daran geäußert haben, Mitglieder des
Wissenschaftlichen Ausschusses zu werden, und ihre Absicht
bekundend, diese Frage auf ihrer nächsten Tagung weiter zu
behandeln,

sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist, Daten
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und
zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den Men-
schen und die Umwelt zu analysieren,

1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuss
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen
der atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er
während der vergangenen fünfzig Jahre seit seiner Einsetzung
zur besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis der Men-

5 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belarus,
Belgien, Brasilien, Brunei Darussalam, China, Costa Rica, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala,
Indien, Irland, Island, Japan, Kanada, Kasachstan, Kuba, Malaysia, Me-
xiko, Monaco, Niederlande, Nicaragua, Norwegen, Österreich, Peru, Po-
len, Russische Föderation, Schweden, Singapur, Slowakei, Thailand,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine und Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland.
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